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Hinweisblatt zur Datenerhebung nach 
Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten genießt einen sehr hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere mit den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Datenschutz-
Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (DSAG LSA) und des 
Sozialgesetzbuches. Daher werden Sie im Nachfolgenden über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 DS-GVO informiert. 
 
Angaben zum Verantwortlichen 
 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie ggf. seines Vertreters 

Salzlandkreis 
Herr Markus Bauer 
Landrat 
Karlsplatz 37 
06406 Bernburg (Saale) 
 

 

Telefon: +49 3471 684-0 

 

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

Salzlandkreis 
Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Karlsplatz 37 
06406 Bernburg (Saale) 
 

 

Telefon: +49 3471 684-1157 
 

E-Mail: datenschutz@kreis-slk.de 

 
Angaben zur Verarbeitung 
 

1. Kontaktdaten des zuständigen Organisationseinheit  

Salzlandkreis 

Fachdienst 21 Soziales  

Sachgebiet 21.2 Wohngeldbehörde  

Telefon: 03471 684 - 1590 E-Mail: soziales@kreis-slk.de 

 

2. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeiten 

Ihre zuständige Wohngeldbehörde verarbeitet Daten von Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag 

auf Wohngeld. Ihre Daten werden erhoben, um den Vollzug des Wohngeldgesetzes (im folgenden 

WoGG) zu ermöglichen – das heißt Beantragung, Bearbeitung, Berechnung und Bescheidung von 

Wohngeldansprüchen. 

 

3. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen 

Soweit es für die Durchführung des Wohngeldgesetzes bzw. zur Ermittlung der für das Wohngeld 

maßgeblichen Verhältnisse im Einzelfall erforderlich ist, werden Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 

6 Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO in Verbindung mit §§ 67a ff. Sozialgesetzbuch X, § 23 WoGG 

verarbeitet. 

 



4. wenn die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) beruht: berechtigtes Interesse des Verantwortlichen 

Die Datenverarbeitung beruht nicht auf Artikel 6 Absatz 1 lit. f) DS-GVO. 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 Zuständige Wohngeldbehörde, um unter anderem den Wohngeldantrag zu bearbeiten, zu 

prüfen und einen Bescheid zu erstellen 

 für das Bundesland Sachsen-Anhalt: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (§§ 34 bis 36 

WoGG) 

 Statistisches Bundesamt (§ 34 Absatz 3, 36 Absatz 2 Satz 2 WoGG) 

 Datenstelle der Träger der Rentenversicherungen (§ 33 WoGG) 

 Meldebehörden (§ 33 Abs. 3) 

 Bundeszentralamt für Steuern (§ 33 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 WoGG) 

 Bundesagentur für Arbeit (§ 33 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 WoGG) 

 Deutsche Post AG und Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (§ 33 Abs. 2 

Nr. 7, Abs. 3 WoGG) 

 Wir geben Ihre Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO an 

unseren IT-Dienstleister Dataport, Anstalt öffentlichen Rechts, weiter. Unsere Dienstleister 

sind uns gegenüber streng weisungsgebunden und entsprechend vertraglich verpflichtet. 

 

 

6. Absicht der Übermittlung in ein Drittland/internationale Organisation sowie das Vorhandensein oder Fehlen ei-
nes Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 

Die Übermittlung in ein Drittland oder internationale Organisation findet nicht statt und ist auch nicht 
geplant. 

 

7. Dauer der Datenspeicherung 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Durchführung des Wohngeldgesetzes 

nicht mehr benötigt werden (vgl. § 33 Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 6 und 7, § 35 Abs. 

2 Satz 2 WoGG, § 19 Abs. 4 und § 20 Wohngeldverordnung) und rechtliche Aufbewahrungsfristen 

abgelaufen sind (vgl. Teil A Nr. 24.01 Wohngeld-Verwaltungsvorschrift: Aufbewahrung längstens 

zehn Jahre, um z. B. Entscheidungen über rückwirkende Änderungen bzw. bei Rechtswidrigkeit zu 

ermöglichen, § 27 Abs. 4 Satz 3 und § 33 Abs. 2 Satz 2 WoGG, § 45 Abs. 3 Satz 4 SGB X). 

 

8. Mögliche Folgen bei Nichtbereitstellung personenbezogener Daten, wenn die Bereitstellung gesetzlich oder ver- 
 traglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist. 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§ 60, 65 Abs. 

1 und 3 SGB I, 23 WoGG. Ihre zuständige Wohngeldbehörde benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag 

auf Wohngeld bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr 

Antrag auf Wohngeld nicht bearbeitet werden. 

 

9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Art. 22 DS-GVO) 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

 



 

10. Betroffenenrechte  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 DS-GVO). 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 

Berichtigung zu (Artikel 16 DS-GVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 

einlegen (Artikel 17, 18 und 21 DS-GVO). 

 Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, 

ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

11. Widerrufsrecht bei Einwilligungen 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch Ihre zuständige Wohngeldbehörde durch eine entsprechende 

Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 

durch diesen nicht berührt. 

 

12. Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der 

Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. Wenn Sie sich an 

die Landesbeauftragte für den Datenschutz wenden möchten, können Sie sie wie folgt kontaktieren: 

für das Bundesland Sachsen-Anhalt: 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt 

Otto-von-Guericke-Straße 34a 

39104 Magdeburg 

Telefon: +49 391 81803-0 

Telefax: +49 391 81803-33 

E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de 

Weitere Informationen können Sie dem offiziellen Internetauftritt der Landesbeauftragten unter 

https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/datenschutz-in-sachsen-anhalt/ entnehmen. 
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